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Beachte 

Das Inkrafttreten, die Fassung der jeweiligen Bestimmung sowie die 

Hinweise auf etwaige Übergangsbestimmungen sind aus den 

Textanmerkungen ersichtlich. 

Text 

Zusatzrente für Schwerversehrte 
 

§ 205a. (1) Schwerversehrten (§ 205 Abs. 4) gebührt eine Zusatzrente in der Höhe von 20 v. H. ihrer 
Versehrtenrente beziehungsweise der Summe ihrer Versehrtenrenten. 

(2) Auf die Zusatzrente sind die Bestimmungen über die Versehrtenrenten entsprechend anzuwenden. 

(BGBl. Nr. 294/1960, Art. I Z 20, Ü. Art. IV Abs. 2) - 1.1.1961. 


